
 
 
Information zur Verwendung Ihrer Daten: www.wirtschaftsbetrieb.mainz.de/dsgvo 
Bankverbindung: IBAN:DE26 5535 0010 0000 0388 51 - BIC: MALADE51WOR 
Gläubiger-Identifikationsnr.: DE14WBM00000190128 

 

Seite 1 von 1 
 
Vorstandsvorsitzende: Jeanette Wetterling 
Vorsitzende des Verwaltungsrats: Beigeordnete Janina Steinkrüger 
Sitz der Anstalt: Mainz 

 
 

zurück an :                                                                                                           
 
Wirtschaftsbetrieb Mainz, 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Industriestraße 70, 55120 Mainz   
E-Mail: wirtschaftsbetrieb.entgelte@stadt.mainz.de 
FAX: 06131 – 9715-139 
 
Zwischenzähleranmeldung/en für nicht der Abwasserbeseitigungseinrichtung zugeführte Frischwassermengen zur 
Ermäßigung der Schmutzwassergebühr  
 

Grundstück: ___________________________________________ 
 
Leistungsobjekt-Nr.: ___________________________________________ 
 
Debitor-Nummer: ___________________________________________ 
 
Abgabeschuldner: ___________________________________________  
 
 ______ (Anzahl) Zwischenzähler wurde/n installiert:  
 

Zählernummer/n: ____________________________________________ 

geeicht bis:  ____________________________________________ 

Zählerstand/stände: ____________________________________________ 

Zählerstandort/e: ____________________________________________ 

Datum Zählereinbau: ____________________________________________ 
 

Hinweise: 
 

Bei einem geeichten Zwischenzähler (sog. Gartenwasserzähler) handelt es sich um einen privaten  
Zähler. Der Einbau in die zur Außenzapfstelle führende Leitung hat auf Veranlassung des Grundstückseigentümers und auf 
dessen Kosten fachgemäß zu erfolgen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Zähler an der Außenzapfstelle (Zapfhahnzäh-
ler) aufzuschrauben. Vor Inbetriebnahme ist der Zähler beim Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR anzuzeigen. 
 

Der geeichte Zwischenzähler ist so anzubringen, dass ausschließlich die Wassermengen, welche nicht der Kanalisation 
zugeleitet werden, gemessen werden.  
 

Der Zählerstand ist jährlich, auch bei einem Nullverbrauch, innerhalb eines Monats nach Ende des betreffenden Erhebungs-
zeitraums, beim Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR, schriftlich zu melden. Konkret bedeutet dies, innerhalb eines Monats nach 
der Ablesung des Trinkwasserzählers. Verspätet eingehende Zählerstandmeldungen werden entsprechend der gültigen 
Satzung nicht berücksichtigt. 
 

Nach Ablauf der Eichfrist muss dieser Zähler gewechselt werden, damit weiterhin eine Berücksichtigung der darüber ge-
messenen Wassermengen erfolgen kann. Dieser Wechsel ist dem Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR anzuzeigen.  
 

Ich/wir habe/n die Hinweise gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich/wir versichere/n, dass ich/wir die Angaben voll-
ständig und wahrheitsgemäß gemacht habe/n.  
Mir/uns / ist bekannt, dass meine/unsere Angaben vor Ort überprüft werden können. 
 
___________________________ _____________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift Abgabeschuldner) 
 
 (Telefon tagsüber) ________________________________ 
 
 (E-Mail)                       ________________________________ 
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